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Al lgemeinverfügung

zur Ei nrichtung von Pflegestützpunkten

in Nord rhein-Westfalen

Al lgemeinverfügung des Minister iums für Arbei t ,  Gesundhei t  und Soziales des Lan-

des Nordrhein-Westfalen vom 28. April 2009 - V1-4900.2.4 -

Gemäß $ 92c Abs. 1 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB Xl) vom 26.

Mai '1994 (BGBl.  I  S.  1014),zuletzt  geändert  durch Art ikel  1 und 2 des Gesetzes vom

28. Mai 2008 (BGBL. I  S.  874),  wird hiermit  für  Nordrhein-Westfalen best immt,  dass

die Pflegekassen und Krankenkassen Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Bera-

tung, Versorgung und Betreuung der Versicherten nach Maßgabe der Rahmenver-

einbarung zur Err ichtung von Pf legestützpunkten vom27. Februar 2009 einr ichten.

Hinweise zur Best immung

Für die Einr ichtung der Pf legestützpunkte ist  d ie zwischen den Landesverbänden der

Pf lege- und Krankenkassen, den kommunalen Spi tzenverbänden Nordrhein-

Westfalen und dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes

Nordrhein-Westfalen geschlossene Rahmenvereinbarung gem. $ 92c Abs. 8 SGB Xl

verbindlich. Zur Erleichterung des Verwaltungsverfahrens führt auf Kassenseite der
jewei ls federführende Landesverband der Pf legekassen die Verhandlungen zur Ein-

richtu ng eines Pflegestützpu n ktes (Stützpun ktvertrag).

Bei der Einrichtung von Pflegestützpunkten ist gemäß $ 92c Abs. 2 Satz 3 SGB Xl

auf vorhandene vernetzte Beratungsstrukturen zurückzugreifen. Vorhandene ver-

netzte Beratungsstrukturen in diesem Sinne sind in Nordrhein-Westfalen die von den

Kommunen getragenen Angebote zur kommunalen Pflegeberatung gem. S 4 PfG

NRW und die bei den Pflegekassen bestehenden Beratungsangebote gemäß SS 7,

7a  SGB X l .
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Pflegestützpunkte können ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Allgemeinver-

fügung entsprechend der Rahmenvereinbarung nur als gemeinsame Pflegestütz-

punkte von Kassen und Kommunen in den Kreisen und kreisfreien Städten des Lan-

des Nordrhein-Westfalens eingerichtet werden. Bereits in der Start- und Erprobungs-

phase der Pflegestützpunkte in Nordrhein-Westfalen ist eine gemeinsame Personal-

ausstat tung durch Kassen und Kommunen im Stützpunkt vorzusehen; diese sol l te in

Anbetracht der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Personalressourcen zumin-

dest in den Kernzeiten vorgehalten werden. Es besteht keine Verpfl ichtung zur Ein-

richtung von Pflegestützpunkten. Wenn gemeinsame Pflegestützpunkte eingerichtet

werden, s ind die Vorgaben der Rahmenvereinbarung über die Einr ichtung von Pf le-

gestützpunkten in Nordrhein-Westfalen zwischen MAGS, Kranken- und Pflegekassen

sowie den kommunalen Spitzenverbänden des Landes Nordrhein-Westfalen zu erfül-

ten .

Zur Arbeitserleichterung sowie Vereinheitl ichung des Verwaltungsverfahrens zur Ak-

kreditierung als ,,Pflegestützpunkt Nordrhein Westfalen" sowie zur Beantragung der

Anschubfinanzierung beim Spitzenverband Bund der Pflegekassen wird auf die lan-

deseinhei t l iche Arbei tshi l fe hingewiesen, die Mindestvertragsbestandtei le für  e inen

Stützpu n ktvertrag enthält.

Sofortige Vollziehung

Gemäß $ 92c Abs. 1 Satz 5 SGB Xl haben Widerspruch und Anfechtungsklage ge-

gen Maßnahmen der Aufsichtsbehörden zur Einrichtung von Pflegestützpunkten kei-

ne aufschiebende Wirkung.

Inkrafttreten

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Veröffentl ichung in Kraft.

Die Al lgemeinverfügung und ihre Begründung können eingesehen werden im

Dienstgebäude des Minister iums für Arbei t ,  Gesundhei t  und Soziales des Landes

Nordrhein-Westfalen, Fürstenwall25, 40219 Düsseldorf. Die Rahmenvereinbarung

und die Arbeitshilfe ,,Stützpunktvertrag" stehen unter www.maqs.nrw.de zum

download bereit.
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Rechtsmittel beleh ru ng

Gegen diese Al lgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe

Klage beim Landessozialgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Zweigertstraße

54, 45130 Essen, schrift l ich oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtin oder des

Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden.

Die Klage muss die Kläger in oder den Kläger,  d ie Beklagte oder den Beklagten so-

wie den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie sol l  e inen best immten

Antrag enthal ten und von der Kläger in oder dem Kläger oder einer zu deren oder

dessen Vertretung befugten Person mit Orts- und Zeitangabe unterzeichnet sein. Die

zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit te l  sol len angegeben werden;

die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.

Gezeichnet

Ul l r ich Kinstner
-M i ni steriald i ri gent-



Begründu ng der Al lgemeinverfügung :

Das Pf lege-Weiterentwicklungsgesetz vom 28. Mai 2008 (BGBL. I  S.  874) s ieht  mit

dem neuen $ 92c SGB Xl die Einr ichtung von Pf legestützpunkten zur wohnortnahen

Beratung, Versorgung und Betreuung der Versicherten durch die Pflegekassen und

Krankenkassen vor, sofern die zuständige oberste Landesbehörde dies bestimmt.

Von dieser Opt ion sol l  mit  d ieser Al lgemeinverfügung für das Land Nordrhein-

Westfalen Gebrauch gemacht werden.

Eine umfassende Beratung, Betreuung und Versorgung hilfe- und pflegebedürftiger

Menschen soll sichergestellt werden. Mit dem Aufbau von wohnortnahen und flä-

chendeckenden Pflegestützpunkten wird die trägerübergreifende Zusammenarbeit

gefördert. Pflegestützpunkte tragen zudem dazu bei, die Teilhabe von Menschen mit

Pflegebedarf an der Gesellschaft zu stärken und neues bürgerschaftl iches Engage-

ment zu ermögl ichen.

Neben der Verbesserung der Versorgungsqual i tät  und der Versorgungskont inui tät

wird auch die Wirtschaftl ichkeit des Gesamtversorgungssystems durch Vermeidung

von Fehl-, Unter- und Überversorgung sowie durch eine enge Vernetzung der ver-

schiedenen Versorgungssysteme gesteigert, Damit geht eine effizientere Beratungs-

tät igkei t  a ls bis lang bei  a l len an der Stützpunktarbei t  betei l igten Trägern einher.

$ 92c Abs. 2 Satz2 und 3 SGB Xl verpf l ichtet  d ie Pf legekassen und Krankenkassen,

bei der Einrichtung von Pflegestützpunkten, auf vorhandene vernetzte Strukturen

zurückzugreifen. In Nordrhein-Westfalen besteht ein entsprechendes Beratungssys-

tem mit den kommunalen Beratungsstellen nach $ 4 PfG NRW.

Zur Konkret is ierung und zur landeseinhei t l ichen Umsetzung dieser bundesrecht l i -

chen Vorgabe haben die Landesverbände der Pflege- und Krankenkassen, die kom-

munalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen und das Ministerium für Arbeit, Ge-

sundhei t  und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen eine dreisei t ige Rahmenver-

einbarung gem. 92c Abs. 8 SGB Xl geschlossen, die mit  d ieser Al lgemeinverfügung

für unmittelbar verbindlich bei der Errichtung der Pflegestützpunkte erklärt wird.


